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Vom Aufstieg und Ende des Flrstbistums Basel

Krummstab und Schwert

Weihbischof
Martin Gachter

[wr.] Bis zur Reformation war Basel katholisch. Der Bi-
schof war nicht nur geistlicher Hirte, sondern gleich-
zeitig weltlicher Herrscher. Auch nach seiner Vertrei-
bung aus der Stadt, 1529, regierte er als Reichsfiirst
ein Territorium, das sich vom Bielersee bis in die Ajoie
erstreckte. Der fiirstbischéfliche Jurastaat wurde im
Wiener Kongress, mit Ausnahme des Birsecks, das an
Basel ging, dem Kanton Bern zugeschlagen.

Bischof Jakob Christoph Blarer von Wartensee war
eine bemerkenswerte Personlichkeit. Als er 1575 sein
hohes Amt antrat, befand sich das Bistum Basel in ei-
nem desolaten Zustand. Weite Teile des flirstbischof-
lichen Jurastaates waren reformiert geworden. Von
seinem Pruntruter Schloss aus betrieb der gestren-
ge Herr energisch die Rekatholisierung des Sidju-
ras, des Laufentals und des Birsecks. Er griindete in
Pruntrut ein Jesuitenkolleg und behob mit gezielten
Reformen Missstande in seinem Bistum. «Blarer gilt
als zweiter Griunder des Bistums Basel», sagt dazu
der Kirchenhistoriker, Professor Markus Ries von der
Universitat Luzern. Mit Hilfe der katholischen Stan-
de der Eidgenossenschaft bewirkte er, dass die Stadt
Basel die Anspriiche auf das mit ihr verburgrechte-
te Laufental und das Birseck aufgeben musste. Aus-
serdem erstritt Blarer vor einem Schiedsgericht fir
den Verlust des Baselbiets die Entschadigungssum-
me von 200°000 Gulden (was nach heutigem Geld-
wert etwa 30 Millionen Franken wert sein durfte).
Dass das Bistum noch heute Basel> heisst und nicht
nach der damaligen bischoflichen Residenz Pruntrut,
geht auf jene Zeit zurtlick. «Damit wird Blarers Absicht
deutlich, dass er eines Tages nach Basel zurtickkeh-
ren wollte», erlautert Markus Ries und fahrt fort: «Pe-
ter Ochs (1758-1822), der Basler Oberstzunftmeister
und Mitbegrtinder der Helvetik, war der Letzte, der
sich gegen diese Bezeichnung wehrte. lhm ging es
darum, diesen unausgesprochenen Anspruch defini-
tiv aus der Welt zu schaffen. 1828, bei der Neuord-
nung des Bistums und der Verlegung des bischofli-
chen Sitzes von Pruntrut nach Solothurn, sollte der
Name nochmals zu reden geben. Es blieb dabei: «Bis-
tum Basel». Heute mag sich niemand mehr lGber die-
se Frage erregen. Weder der Bischof noch die basel-
stadtische Regierung.»

Die ersten Christengemeinden am Rheinknie

Unter Kaiser Konstantin gewann das Christentum
im 4. Jahrhundert an Einfluss im romischen Reich.
Damals erhielt jede «Civitas» einen Bischof. Uber

den Beginn der Christianisierung der Landschaft am
Oberrhein wissen wir allerdings wenig. Lange Zeit
hielten die Historiker einen Justinian, der in einer
moglicherweise gefalschten Aktennotiz aus dem Jahr
346 als Bischof der Rauriker erwahnt wird, fir den
ersten geistlichen Hirten in der Region. «Bis andere
historische oder archaologische Belege auftauchen»,
verweist Markus Ries auf neuere Forschungsergeb-
nisse, «entfallt das Hauptargument fiir die Annah-
me einer bereits im 4.Jahrhundert bischoflich ge-
leiteten Christengemeinde in Kaiseraugst. Erst im 7.
Jahrhundert sind Bischofe in der Region nachgewie-
sen. Sie residierten zudem nicht mehr nur im alten
Romerkastell, sondern hatten ihren Sitz bereits auch
in Basel.» !

Ob mit oder ohne Bischof: Es ist davon auszugehen,
dass in Augusta Raurica unter romischem Einfluss
eine christliche Gemeinde bestand. Die alemanni-
schen Volkerwanderer, die Giber den Rhein kamen,
praktizierten dann allerdings wieder heidnische Brau-
che. Erst unter dem Einfluss irischer Wandermonche
setzte sich das Christentum in der Nordschweiz end-
gultig durch. «Das 5. und 6. Jahrhundert sind ge-
kennzeichnet durch einen Kulturbruch», sagt dazu
Markus Ries. Er verweist auf die Lebensbeschreibung
von Columban und Gallus, in der nachzulesen ist, wie
die beiden Missionare inTuggen und in Bregenz auf
ehemals christliche Kultstatten stiessen, an denen in-
zwischen germanische und romische Gottheiten ver-
ehrt wurden. «Gleichzeitig», fahrt er fort, «gab es un-
ter der romanischen Bevolkerung in beschranktem
Umfang ein tiberlebendes Christentum. In Arbon bei-
spielsweise existierte zur Zeit Columbans eine christ-
liche Gemeinde, sodass sich damals irisch und ro-
misch beeinflusstes Christentum begegnet sind.»

Die Ehre als erster historisch gesicherter Bischof von
Basel und Kaiseraugst zu gelten, gebihrt Ragnacha-
rius, der im Kloster Luxeuil ein Schtiler von Eustasius
war, dem Abtnachfolger von Columban. Damals ge-
horte Basel zum frankischen Reich, das sich seit dem
Merowingerkonig Chlodwig (466—511) zum Christen-
tum bekannte. Mindestens offiziell.

Im achten Jahrhundert, vermutlich unter Bischof Bal-
dobertus (741-752), wurden die Grenzen der Diozese
Basel festgelegt. Sie folgte dem Lauf des Rheins bis
nach Breisach, dann liber Colmar und den Vogesen-
kamm bis Ostlich von Belfort. Weiter durch die Bur-
gundische Pforte zum Doubs und tber den Jura bis
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zur Mindung der Sigger und schliesslich der Aare
entlang, bis zu deren Vereinigung mit dem Rhein.

Was auffallt: Die frankischen Bischofe waren oft
«Mehrfachfunktionare». Das gilt flir Baldobertus, der
gleichzeitig Abt von Murbach war, ebenso wie flur
Waldo (740-814) und Haito (762-836) die, neben ih-
rem Amt als Bischof, beide als Abte auf der Reichen-
au und zusatzlich am Hof Karls des Grossen tatig wa-
ren. Sie haben sich wohl wenig in Basel aufgehalten.
Dazu Markus Ries: «Man darf mittelalterliche Herr-
schaft nicht mit modernen Regierungsformen ver-
gleichen. Klar abgegrenzte staatliche Territorien gab
es nicht. Die frankischen Konige hatten Einfluss auf
dieses oder jenes Gebiet, aber sie hatten nicht einmal
eine Hauptstadt.» Tatsachlich zog ein Konig wie Karl
mit seinem Hof von Pfalz zu Pfalz, um «vor Ort» Ein-
fluss auf seine Vasallen auszutiben. «Die Kirche wur-
de gleich regiert», halt Markus Ries fest, «und zwar
in Verschrankung mit der weltlichen Macht. Dem Bi-
schof standen gewisse Abgaben und Regalien zu. So
beispielsweise das Recht, eine Kirche zur Pfarrkirche
zu erheben, Kloster zusammenzulegen oder aufzu-
heben. Was nun die religiose Betreuung des Volkes
betrifft, so war die ordnende Hand bei den lokalen
Grundherren. Sie bauten Kirchen und stellten einen
Geistlichen an, der zuvor vom Bischof die Priester-
weihe erhalten hatte.» Und weiter: «Die kirchliche Eli-
te warTeil der weltlichen Elite. Die Mitglieder des ho-
hen Klerus waren selbstverstandlich Adlige.»

Seelenheil und Herrschaftssicherung

Vom frihen Mittelalter bis zur Reformation gab es im
Heiligen Romischen Reich Deutscher Nation 53 Flirst-
bistiimer, Territorien, in denen ein Bischof als Landes-
flirst neben der geistlichen auch die weltliche Herr-
schaft austbte und damit automatisch Mitglied des
Reichstags wurde. Indem Kaiser und Konige einzel-
nen Hochstiften Land schenkten und den Bischofen
konigliche Rechte (Regalien) verliehen, vollbrachten
sie nicht nur ein frommes Werk zum Heil ihrer See-
le. Sie sicherten damit auch die Zentralgewalt ge-
gen die zunehmende Selbststandigkeit machtiger
Vasallengeschlechter.

Einer von ihnen war Rudolf lll. (970-1032), der letzte
Konig von Hochburgund. Da ihm zahlreiche Grosse
seines Reiches den Gehorsam verweigerten, belehn-
te er hohe geistliche Herren, die ihn unterstitzten,
mit Herrschaften. Die Erzbischéfe vonTarantaise und

Vienne wurden dank ihm ebenso Territorialflirsten
wie die Bischofe von Sitten und Lausanne. Auch der
Basler Bischof Adalbert Il. wurde im Jahr 999 «fur
seine treuen Dienste und in Anbetracht der Armut
seines Bistums» mit der Abtei Moutier-Grandval ge-
schenkt. 42 Jahre spater stiftete der deutsche Kaiser
Heinrich lll. «um des Seelenheils seines Vaters und
seiner selbst willen» dem Basler Bistum die Graf-
schaft Sisgau, also das heutige Baselbiet. Und der
Salier Heinrich IV. tibergab Bischof Burckhardt von
Fenis, der ihn auf dem schweren Gang nach Canos-
sa (1077) begleitet hatte, um 1080 die Grafschaft im
Buchsgau, im heutigen Gau zwischen Jura und lin-
kem Aareufer. Zusammen mit weiteren Grundherr-
schaften im Elsass und im Breisgau verfligten die
Basler Bischofe damit Gber ein Territorium, in dem
sie ihre Hoheitsrechte — das MUlinz- und Zollregal,
das Marktrecht und die Gerichtsbarkeit — austiben
konnten.

Aber waren die Flrstbischofe tiberhaupt noch geist-
liche Hirten? «Nach den Massstaben ihrer Zeit schon,
auch wenn sie das ldeal nach heutigen Begriffen
nicht erflillten», meint Markus Ries und fiihrt weiter
aus: «Herrschaftsaustiibung bedeutet flir uns <m In-
teresse des Volkes). Das entsprach aber nicht der Auf-
fassung eines mittelalterlichen Herrschaftstragers. Er
hatte seine Legitimation auch gar nicht vom Volk.»

Tatsachlich wurden die Bischofe urspriinglich vom
Kaiser ernannt. «Das Wormser Konkordat, von 1122,
das den Investiturstreit zwischen Papst und Kaiser
beendete», so Markus Ries, «sah die freie Wahl der
Bischofe vor, im Prinzip durch Volk und Klerus in Ge-
genwart des Konigs oder seines Vertreters. Der Papst,
dem die Verleihung von Ring und Stab zustand konn-
te solche Wahlen nicht einfach nach Belieben zurtick-
weisen.» Der Kaiser seinerseits behielt das Recht,
mit dem «Zepterlehen», das heisst mit der Ubertra-
gung von Regalien, die Bischofe als Reichsflirsten zu
installieren.
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Unter den Basler Furstbischofen der vorreformato-
rischen Zeit gab es durchaus bemerkenswerte Per-
sonlichkeiten, wie etwa Burckhardt von Fenis, der
das St. Alban-Kloster griindete und die Stadt mit ei-
ner Mauer befestigte. Heinrich Il. von Thun, liess um
1225 nicht nur die erste Rheinbrlicke bauen und den
Kleinbasler Briickenkopf zu einem Bollwerk befesti-
gen, sondern setzte mit der Sanktionierung der Be-
rufsordnung der Kirschner ein wichtiges Zeichen fir
die kiinftige Zunftstadt. Heinrich Ill. von Neuenburg
(1263-1274), leitete mit der ersten Stadtverfassung,
die einen Burgermeister und einen Rat vorsah, eine
entscheidende Veranderung der Machtverhaltnisse in
Basel in die Wege.

Der Historiker RenéTeuteberg vertritt die Ansicht, der
Niedergang des bischoflichen Regimes sei eine Fol-
ge des Wormser Konkordates (s. oben). Zu oft habe
der Papst das Vorschlagsrecht des Domkapitels ig-
noriert und in Basel fremde, franzosische Bischofe
eingesetzt, die mit den hiesigen Verhaltnissen nicht
vertraut waren und nicht einmal Deutsch konnten.
Tatsachlich gab es im Spatmittelalter eine Reihe von
ausgesprochen schwachen Bischofen, die mit ihrem
Hof Uber ihre Verhaltnisse lebten und dementspre-
chend standig in Finanznot waren — «zu disen ziten
barschaft nit hetten» — wie es Bischof Jean de Vi-
enne begrindete, als er der Stadt Basel das Zoll-
und Minzregal verpfanden musste. Hinzu kam, dass
sich viele Bischofe mehr in ihren Schléssern in Dels-
berg und Pruntrut aufhielten als am Rheinknie, wo
die Stadt den ewig klammen Flirsten nach und nach
samtliche politischen Rechte abkaufte. Dass Bischof
Philipp von Gundelsheim 1527 infolge der Reforma-
tion seinen Sitz definitiv nach Pruntrut verlegte, be-
deutete fur Basel letztlich nicht viel mehr als ein end-
gultiger Schlussstrich unter ein Regiment, das seine
innere Kraft de facto langst verloren hatte.

Das Ende der fiirstbischdoflichen Herrlichkeit

Wir haben es bereits eingangs erwahnt: Bischof Bla-
rer von Wartensee, fuhrte im 16. Jahrhundert das
Bistum nochmals zu neuer Bllte. Bis zur Franzosi-
schen Revolution herrschten er und seine Nachfol-
ger Uber ein Gebiet, das vom heutigen Kanton Jura
Uber den Sidjura bis zum Bielersee reichte. Zur Di6-
zese, nicht aber zum Herrschaftsgebiet, gehorte auch
das Oberelsass. Zu diesem flirstbischoflichen Jura-
staat meint Markus Ries: «Der Bischofshof in Prun-
trut hatte das Geprage einer absolutistischen Hofhal-
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tung. Der First trug Hermelin und ging auf die Jagd.
Er durfte wohl als Einziger sechsspannig kutschieren.
Eine Verpflichtung flir Wohlfahrt und Sicherheit fir
das Volk, wie sie im modernen Staat selbstverstand-
lich ist, kannte man damals nicht. Die Menschen wa-
ren — anders als in den Stadten — nicht Blirger, son-
dern Untertanen.» Gleichwohl sind erste Ansatze fir
ein neues Staatsverstandnis unliibersehbar. Mit der
Ansiedlung der in der Eidgenossenschaft verfolg-
ten Wiedertaufer und Juden in den diinn besiedelten
Freibergen erhohten die Landesherren das Steuer-
substrat und forderten die Wirtschaftskraft. Ein rudi-
mentares Gesundheitswesen wurde aufgebaut und
im Zuge der Aufklarung gab es auch Bemiihungen,
die allgemeine Bildung zu verbessern. Aber die Re-
formen kamen zu spat.

Die franzosischen Revolutionsarmeen besetzten 1792
den nicht mit der Eidgenossenschaft verburgrechte-
ten Teil des Bistums und gliederten ihn als Dépar-
tement Mont Terrible Frankreich ein. Das Oberel-
sass wurde der Ditzese Strassburg zugeschlagen.
Der letzte Flirstbischof, Sigismund von Roggenbach
musste fliehen. Sein Nachfolger, Franz Xaver von
Neuveu residierte in Offenburg. Sein Bistum bestand
nur noch aus dem katholischen Fricktal und einem
Teil Solothurns.

Unter dem Einfluss der Aufklarung, verstarkt durch
die Politik des revolutionaren Frankreichs, begriff
man die geistlichen Staaten inzwischen als Anachro-
nismus. Markus Ries: «Das Reich hatte linksrhei-
nische Gebiete im Frieden von Lunéville (1801) an
Frankreich verloren und wollte seine Flirsten entspre-
chend entschadigen.» Tatsachlich wurden die Flrst-
bistumer sakularisiert und ihren Nachbarterritorien
einverleibt. Gleichzeitig wurde das Heilige Romische
Reich Deutscher Nation aufgeldst. Durch den letzten
Hauptschluss der Reichsdeputation in Regensburg
von 1803 wurde auch de jure ein Schlussstrich unter
die geistlichen Furstentiimer gezogen.

1814 unterstellte Papst Pius VII. das Territorium des
alten Flrstbistums Basel wieder der geistlichen Lei-
tung des Bischofs von Basel. Ein Jahr spater be-
schloss der Wiener Kongress, den ehemaligen bi-
schoflichen Jurastaat, mit Ausnahme des Birsecks,
das an Basel ging, dem Kanton Bern zu tibergeben.
«Letztlich handelte es sich dabei um eine Enteig-
nung», stellt Markus Ries fest. «Dadurch gingen die
Dienstbarkeiten, also die mit den Herrschaftsrechten
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verbundenen Verpflichtungen auf die neuen Eigenti-
mer Uber. Salopp ausgedrtickt: Sie unterhalten einen
Bischof und geben ihm, was er braucht.. Die eidge-
nossischen Kantone einigten sich mit der romischen
Kurie auf eine Bistumsorganisation, die ihren nati-
onalen Vorstellungen entsprach. Die Forderung des
Bischofs nach Realersatz, also nach der Wiederher-
stellung seines alten Flrstentums war aussichtslos.
Der Vatikan, dem an einer solchen Restitution nichts
lag, forderte Realersatz flir die verlorenen Einkunfte.
So erhielt der Bischof eine jahrliche Rente. Das funk-
tioniert bis heute als eine Verpflichtung der Bistums-
kantone. Die Anteile wurden nach der Katholikenpo-
pulation von 1828 aufgeteilt. Im Fall von Basel-Stadt
ist das sehr wenig. Flir Luzern aber macht das jahr-
lich immerhin eine Summe von 300000 Franken. Die
meisten Kantone haben diese Verpflichtung auf ihre
Landeskirchen tbertragen.»

Als neue Bischofsresidenz waren Solothurn, Luzern
und Pruntrut im Gesprach. Schliesslich erhielt die
ehemalige Ambassadorenstadt den Zuschlag. Die Ka-
thedrale St. Urs und St. Viktor wurde Bischofskirche.
Der Bischof, jetzt «<nur» noch geistlicher Hirte, hatte
seinen Anspruch auf eine weltliche Herrschaft aufge-
ben muissen. Der einzige Punkt in dem er sich durch-
setzte, war der Name der Didzese: Bistum Basel.

Das moderne Bistum Basel

In den zehn Bistumskantonen leben heute 1,07
Millionen Katholiken, das entspricht einem Be-
volkerungsanteil von 35 Prozent (Stand 2009).
Sie werden betreut von 470 Diézesanpriestern, 256
Ordenspriestern, 102 Diakonen (Stand 2007).

Das Bistum, die grosste der sieben Di6zesen der
Schweiz, gliedert sich in Bistumsregionen, die nach
den drei Bistumsheiligen benannt sind: St. Urs
(Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt), St. Vere-
na (Bern, Jura, Solothurn) und St. Viktor (Luzern,
Schaffhausen, Thurgau, Zug). In diesen drei Re-
gionen gibt es insgesamt 523 Pfarreien, die in 35
Dekanate zusammengefasst sind.

1828 handelten die Bistumskantone mit dem Heili-
gen Stuhl einen Staatsvertrag (Konkordat) aus, der
dem Domkapitel das Recht bestatigte, den Bischof
zu wahlen. Die Diozesankonferenz, bestehend aus
Vertretern der Regierungen und/oder Landeskir-
chen der Bistumskantone, haben dabei ein (einge-
schranktes) Mitwirkungsrecht. Die Wahl kann vom
Papst, der sonst auf der ganzen Welt die Bischofe
einsetzt, nicht verweigert werden, es sei denn, es
bestlinde ein objektives kanonisches Hindernis.

Quellen

Gesprach mit Markus Ries, Professor flir Kirchengeschichte,
Prorektor der Universitat Luzern

Gesprach mit Bischofsvikar Christoph Sterkmann,
Bistumsregion St. Urs, Liestal

Kreis G. und von Wartburg B., Basel — Geschichte einer
stadtischen Gesellschaft, Merian Verlag, Basel, 2000.
Teuteberg R., Basler Geschichte, Merian Verlag, 1968.
Historisches Lexikon der Schweiz, Verlag Schwabe, Basel.
www.de.wikipedia.org

www.bistum-basel.ch

1 Zitiert nach: Guido Faccani, Die Dorfkirche St. Gallus in
Kaiseraugst AG (= Forschungen in Augst 42), Augst 2012, S. 143.

Der Bischof lebt in Solothurn. Er wohnt im vorneh-
men Hallerhaus und arbeitet am Sitz des Ordinari-
ates, im Schloss Steinbrugg. Er leitet als hochster
geistlicher Wiirdentrager das Bistum. Dabei wird
er unterstutzt vom bischoflichen Offizialat (Rechts-
dienst) und dem bischoflichen Ordinariat, zu dem
neben dem Generalvikariat sechs Abteilungen ge-
horen: drei regionale Bischofsvikariate, die Abtei-
lung Personal und die Bischofsvikariate Pastoral
und Bildung/Orden und religiose Gemeinschaften.
Den einzelnen Abteilungen steht je ein vom Bischof
ernannter Bischofsvikar (oder der Bischof selbst)
vor. Zwei Bischofsvikare sind in Personalunion
Weihbischofe, Geistliche also, die die bischoflichen
Weihen erhalten haben, ohne aber eine Didzese zu
leiten. Sie vertreten den Bischof in liturgischen An-
gelegenheiten. Der Generalvikar ist Stellvertreter
des Bischofs in dessen Leitungsfunktion. Das Dom-
kapitel besteht aus 18 Geistlichen aus allen Bis-
tumskantonen. Es berat den Bischof und ist insbe-
sondere flir dessen Wahl verantwortlich.

Bischofliches Palais,

Schloss Steinbrugg,
Solothurn

akzent magazin



	Vom Aufstieg und Ende des Fürstbistums Basel : Krummstab und Schwert

